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Die Kennzeichnung von gentechnisch hergestellten Lebensmitteln 
’und von Lebensmitteln aus ökologischer Landwirtschaft

– Rechtsfragen des deutschen, europäischen und WTO-Rechts –

1.  Gentechnik-Lebensmittel und Öko-Lebensmittel vor dem Leitbild Nachhaltiger Konsummuster

a)  Gentechnik-Lebensmittel

· Unüberschaubare Risikodiskussion zur Gentechnik bei Lebensmitteln

· Konkrete Beispiele: Herbizidresistente und insektenresistente Pflanzen

· Resümee: Keine „Killertomaten“, Risiken eher durch indirekte ökologische Wirkungen; ökologische Vorteile bleiben zweifelhaft; weitere Entwicklung noch offen.

· Kennzeichnung ist Reaktion auf eindeutigen Verbraucherwunsch.

b)  Lebensmittel aus ökologischem Landbau

· Keine vollständige Rückstandsfreiheit, aber gesundheitliche Vorteile erwiesen

· Umweltentlastende Wirkungen durch Verzicht auf chemische Betriebsmittel

· Weitere ökologische und sozioökonomische Vorteile (geringere Transportentfernung, weniger Verpackung, Arbeitsplatze durch regionale Produktion und Vermarktung) schwinden mit der Anpassung an die konventionelle Lebensmittelwirtschaft. 

2.  Regelungen für die Kennzeichnung von gentechnisch hergestellten Lebensmitteln und Lebensmitteln aus ökologischer Landwirtschaft

a)  Gentechnik-Lebensmittel

· Regelung zur Kennzeichnung von gentechnisch hergestellten Lebensmitteln in der „EG-Novel-Food-Verordnung“ (1997): Kennzeichnung von Lebensmitteln, die herkömmlichen „nicht mehr gleichwertig sind“.

· Ungelöste Frage: Was sind die Kriterien für „Gleichwertigkeit“? Proteinnachweis oder DNA-Nachweis? 

· Klärung einiger Auslegungsfragen durch nachfolgende Gesetze: Nachträgliche Anwendung der Kennzeichnungsregelungen auch für Mais- und Sojaprodukte

· Vor allem: vollständiges Vollzugsdefizit.

· Jetzt: Kommissionsvorschlag mit durchgängiger Prozesskennzeichnung.

b)  Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft

· Rechtslage im deutschen Recht bis 1992: § 17 Abs. 1 Nr. 4 LMBG verbietet
„Naturrein“-Angaben, sofern das Produkt nicht objektiv vollständig rückstandsfrei ist. Hierunter fielen nach überwiegender Auffassung auch Hinweise auf ökologische Landwirtschaft.

· 1992: Hinweise auf ökologische Landwirtschaft abschließend geregelt durch die EG-Öko-Verordnung.

· Allmähliche Schließung verbleibender Rechtslücken: Ausweitung der EG-Öko-Verordnung auf Lebensmittel tierischen Ursprungs; gänzliche Unanwendbarkeit von § 17 Abs. 1 Nr. 4 LMBG. 

· Künast-Initiative „Bio-Siegel“ bringt wenig Neues, weil die Standards dieselben sind wie bisher und eine Pflicht zur Anwendung des Zeichens nicht vorgesehen ist.

3.  Was zeigt sich an der Kennzeichnungsdebatte? 
Thesen für die Diskussion

· Kennzeichnungen sind als Instrument des Umweltschutzes unzureichend, weil sie dem Verbraucher die Verantwortung anlasten. Eben das macht sie als Instrument sehr populär, weil Kennzeichnungsregelungen bei der Wirtschaft auf geringen Widerstand stoßen.

· Die Information durch Produktkennzeichnungen bleibt notwendigerweise lückenhaft: Nachhaltigkeit ist mehr als Öko-Landbau und Verzicht auf Gentechnik.

· Im europäischen Binnenmarkt gewinnen Verbraucherinformationen an Bedeutung und ersetzen nationale Produktregelungen. Das europäische Leitbild des verständigen Verbrauchers ersetzt das deutsche Leitbild des flüchtigen Verbrauchers.

· Die Novel Food-Debatte zeigt allerdings schwerwiegende Defizite der europäischen Rechtsetzung: Konflikte über Kennzeichnungskonzepte werden in die Umsetzung und in den Vollzug verschoben; Vollzugsdefizite werden nicht gelöst, sondern durch verstärkten Aktionismus des Gesetzgebers beantwortet.

· Auf internationaler Ebene ist die Bewertung von Verbraucherinformationen noch sehr streitig: Ökokolonialismus oder Schutz der berechtigten Verbraucherinteressen? Im herkömmlichen, am Ideal des Freihandels ausgerichteten Verständnis des Welthandelsrechts sind Prozesskennzeichnungen eine extraterritoriale Anwendung des nationalen Rechts. Erste Ansätze für eine Harmonisierung auch in Fragen des Verbraucherschutzes stellen die Standards der Codex Alimentarius Kommission dar; diese Standards sind allerdings nur mangelhaft legitimiert. 

Weitere Informationen im Internet: 

· Zu Gentechnik-Lebensmitteln: www.transgen.de (zahlreiche weitere Links unter „Service“)

· Zu Öko-Lebensmitteln: www.agoel.de und www.bio-siegel.de
· Genaueres zu rechtlichen Regelungen im Bereich Öko-Lebensmittel und Novel Food: http://home.prolink.de/~hps/
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